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Kanton Zürich
Volkswirtschaftsdirektion

Gesunde Lernende in der 
ForstwirtschaftForstwirtschaft

Udo Heinss,
Fachstelle für Arbeitssicherheit und 
Gesundheitsschutz für die Kantonsangestellten 
(ASA-Koordinationsstelle) 
Arbeitsinspektorat Kanton Zürich
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Wieso müssen Jugendliche bei der Arbeit besonders geschützt werden?

Welche gesetzlichen Grundlagen existieren für den Jugendarbeitsschutz?

Welche Hilfsmittel existieren für den Jugendarbeitsschutz?

Welche begleitenden Massnahmen gibt es für gefährliche Forstarbeiten bei 
Jugendlichen (15-18 Jahren)?
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Sind Jugendliche "kleine" Erwachsene?
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Körperliche Entwicklung 
Wachstumsfugen (bis 19 Jahre) sind anfällig für ständige Belastungen 
und Verletzungen => Wachstumsstörungen oder fehlerhaftes Wachstum

Lungenentwicklung noch nicht beendet (Anfälligkeit für Ozon, Tabak, 
Partikel) 

Auch andere Organe sind anfälliger, da sie sich noch im Aufbau / in der 
Reifung befinden

Herzschlag, Atmung, Stoffwechsel unterscheidet sich noch von 
Erwachsenen
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..den sie wissen nicht was sie tun.
"Nie zuvor und nie mehr später im Leben ist die Gefahr größer als in der 
Adoleszenz, einen Unfalltod zu sterben." 

6Das juvenile Gehirn –
eine grosse Baustelle
Zum Beispiel:

Graue Substanz wandelt sich in weisse Substanz um

Mangel an Geschwindigkeit und Vernetzung des Denkens 

Entwicklung Frontallappen nicht abgeschlossen

Fehlende Impulskontrolle, Folgeabschätzung 

Rezeptoren des Belohnungssystem nur unvollständig entwickelt

Suche nach dem Kick (hohe Risikobereitschaft)
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Gesetze und Verordnungen AS/GS 
Berufsbildungsgesetz (BBG) und Berufsbildungsverordnung (BBV) 2003

Verordnung 5 (Jugendarbeitsschutzverordnung) zum Arbeitsgesetz
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15 – 18 Jahre
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Zum Beispiel 
- Physikalische, chemische, biologische 

G dh it fäh dGesundheitsgefährdungen
- Besondere Unfallgefahren (Maschinen, Werkzeuge)
- Unter Tag, unter Wasser, in gefährlicher Höhe, in engen 

Räumen oder bei Einsturzgefahr
…..
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Art. 4 ArGV 5
1Jugendliche dürfen nicht für gefährliche Arbeiten beschäftigt werden.

Ausnahmen in der Bildungsverordnung, sofern dies für das Erreichen der 
Ziele der beruflichen Grundbildung unentbehrlich ist.

Begleitete Massnahmen der Arbeitssicherheit und des 
Gesundheitsschutzes müssen in den Anhängen der Bildungsverordnung 
definiert werde.
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Begleitete Massnahmen 
Anhang 2 Bildungsplan zur Verordnung über die berufliche Grundbildung

Für Forstwartin/Forstwart EFZ oder Forstpraktiker/Forstpraktikerin EBA

ÜÜbersicht über 59 (EFZ) / 33 (EBA) gefährliche Arbeiten und begleitete 
Massnahmen
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Beispiel Arbeiten mit der Motorsäge 
(Anhang 2 zum Bildungsplan)
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Bildungsbewilligung

Art. 4 Abs. 5 ArGV 5

Die Beschäftigung Jugendlicher für gefährliche Arbeiten im Sinne der 
Arbeitsgesetzgebung und der Unfallversicherungsgesetzgebung, die 
zum Erreichen der Ziele der beruflichen Grundbildung oder von 
behördlich anerkannten Kursen unentbehrlich ist, muss Gegenstand 
der Bildungsbewilligung nach Artikel 20 Absatz 2 BBG sein. Das 
kantonale Berufsbildungsamt hört vor Erteilung der Bewilligung die 
kantonale Arbeitsinspektion an.

Federführung kant. Berufsbildungsamt 
(Kt. ZH 8'000 Ausbildungsbetriebe mit gefährl. Arbeiten)
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17Sichere Lehrzeit

18



10

19

20

Hilfsmittel

https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Arbei
tnehmerschutz/Jugendliche.html

http://www.suva.ch/startseite-suva/praevention-suva/arbeit-suva/sichere-
lehrzeit-suva.htmBE SMART WORK SAFE (EKAS)

http://www.safeatwork.ch


